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TORSTEN RATHMANN, Universitätsbibliothek 
und Zentrum für Informations- und Medien-
verarbeitung (ZIM) Wuppertal

In den letzten Jahren erwarten mehr und 
mehr Förderinstitutionen ein Konzept, wie 
mit den selbst produzierten oder nachge-
nutzten Forschungsdaten während des lau-
fenden Projekts und nach Projektende um-
gegangen werden soll. Deshalb erleichtert 
ein Datenmanagementplan nicht nur das 
Forschungsdatenmanagement (FDM) selbst, 
sondern erhöht auch die Aussicht, eine För-
derung zu bekommen, oder ist sogar ein 
verbindliches Dokument zu Projektbeginn. 
Die Erwartungen der drei Förderinstituti-
onen EU (Horizon 2020), Forschungsge-
meinschaft (DFG) und Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) sind im 
Folgenden skizziert.

HORIZON 2020
Detaillierte Empfehlungen und Regeln 
gibt es im Förderprogramm Horizon 2020 
der EU. In Horizon-2020-Projekten hat 
der Open Research Data Pilot (ORD-Pi-
lot, Guidelines on FAIR Data Mange-
ment) Priorität.(1) Der ORD-Pilot folgt 
dem Prinzip »so offen wie möglich, so ge-
schlossen wie nötig«. Ein Datenmanage-
mentplan und die Verfügbarmachung al-
ler Forschungsdaten, die veröffentlicht 
werden dürfen, sind verbindlich für je-
des Horizon-2020-Projekt, es sei denn, 
das Projekt macht von einem sog. »Opt-
out« Gebrauch. Selbstverständlich ver-
hindern gesetzliche Beschränkungen wie 
Datenschutz- oder Urheberrechte sowie 
vertragliche Ausschlüsse, z. B. mit Pri-
vatfirmen zwecks wirtschaftlicher Nut-
zung, eine öffentliche Verfügbarmachung 

der Daten auch unter dem ORD-Piloten. 
Der Meilensteinplan des beantragten Projekts 
muss einen initialen Datenmanagementplan 
enthalten, der spätestens in Projektmonat 6 
fällig ist. Dieser Datenmanagementplan »soll-
te Informationen enthalten:

›› über die Handhabung der Daten wäh-
rend und nach Ende des Projekts

›› darüber, welche Daten gesammelt, ver-
arbeitet und/oder erzeugt werden

›› darüber, welche Methoden und Stan-
dards zur Anwendung kommen

›› ob Daten mit anderen geteilt oder öf-
fentlich zugänglich gemacht werden

›› wie die Daten gepflegt und erhalten 
werden (auch nach Projektende)«(2)

Eine längere und sehr viel ausführlichere 
Fragenliste befindet sich im Horizon 2020 
Data Management Plan Template.(3) Diese 
Liste wurde sogar evaluiert und für hilfreich 
befunden.(4) Für Horizon-2020-ERC-Projek-
te existiert eine gekürzte Version dieser Lis-
te.(5) Das European Research Council (ERC) 
fördert exzellente Forschung. Bekannte 
Forscher und Arbeitsgruppen können hier 
sogar ohne Einbindung in ein internationa-
les Konsortium eine Förderung bekommen. 
 
Der Datenmanagementplan (DMP) ei-
nes Horizon-2020-Projekts ist ein »leben-
des Dokument«. »Der DMP muss angepasst 
werden, sobald es signifikante Änderungen 
gibt wie (ist aber nicht beschränkt auf die-
se Beispiele)

›› neue Daten
›› Änderungen in der Strategie des Projekts 
(z.B. neues Innovationspotential, Ent-
scheidung für eine Patentanmeldung)

›› Änderungen in der Zusammensetzung 
des Konsortiums (z.B. wenn ein neuer 
Partner ins Konsortium eintritt oder ein 
bisheriger es verlässt)«(2)

Gleichwohl, ein Opt-out befreit ein Hori-
zon-2020-Projekt sowohl davon, die For-
schungsdaten mit anderen teilen, als auch 
davon, einen Datenmanagementplan auf-
stellen zu müssen. Die EU-Kommission hat 
mit der Schaffung dieser Möglichkeit an-
erkannt, dass es gute Gründe dafür geben 
kann, einen Teil oder sogar alle Forschungs-
daten zurückzuhalten. Ein Opt-out kann so-
gar noch nach der Unterzeichnung des För-
dervertrags erklärt werden.(6)

Wenn ein Projekt aus den Anforderungen 
zum FDM aussteigen will, muss explizit 
ein Opt-out erklärt werden, da der Default 
der Open Research Data Pilot ist. Hori-
zon-2020-Projekte müssen im Falle eines 
Opt-out aber keine Nachteile befürchten.(6)

DFG
Die DFG ist der größte Forschungsförderer 
in Deutschland. Sie empfiehlt allen von ihr 
geförderten Projekten dringend, eine Lang-
zeitspeicherung aller Primärdaten, die Ba-
sis einer Publikation sind, für mindestens 
zehn Jahre.(7) In ihren »Leitlinien zum Um-
gang mit Forschungsdaten« empfiehlt die 
DFG zusätzlich, Forschungsdaten so bald 
wie möglich verfügbar zu machen, sofern 
das nicht vertraglichen Regelungen oder 
Rechten Dritter widerspricht: »Die For-
schungsdaten sollten dabei in einer Verar-
beitungsstufe (Rohdaten oder bereits wei-
ter strukturierte Daten) zugänglich sein, 
die eine sinnvolle Nach- und Wiedernut-
zung durch Dritte ermöglicht. Um dies si-
cherzustellen, ist darauf zu achten, dass der 
Zugang zu den Forschungsdaten auch dann 
gewährleitet bleibt, wenn im Zusammen-
hang mit einer Publikation Verwertungs-
rechte an Dritte, i. d. R. einen Verlag, über-
tragen werden müssen.«(8) 
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Ein Datenmanagementplan ist nicht obliga-
torisch, aber für die Planung des Projekts 
und die Einreichung von Anträgen hat die 
DFG die folgenden Empfehlungen zusam-
mengestellt: »Bereits in die Planung des 
Projekts sollten Überlegungen einfließen, 
ob und welche der aus einem Vorhaben re-
sultierenden Forschungsdaten für andere 
Forschungskontexte relevant sein können 
und in welcher Weise diese Forschungsda-
ten anderen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern zur Nachnutzung zur Ver-
fügung gestellt werden können. In einem 
Antrag sollen die Antragstellenden daher 
ausführen, welche Forschungsdaten im Ver-
lauf eines wissenschaftlichen Forschungs-
vorhabens entstehen, erzeugt oder ausge-
wertet werden. Dabei sollten fachspezifisch 
angemessene Konzepte und Überlegungen 
für die Qualitätssicherung, für den Um-
gang mit und die langfristige Sicherung der 
Forschungsdaten zugrunde gelegt werden.   
Die einschlägigen Erläuterungen müssen 
Informationen zu Datentypen, falls vorhan-
den zu disziplinspezifischen Standards und 
zur Wahl geeigneter Repositorien enthal-
ten, sofern diese für ein bestimmtes Fach-
gebiet oder bestimmte Datentypen vorhan-
den sind. Zusätzlich werden Angaben zu 
ggf. betroffenen Rechten Dritter sowie ers-
te Planungen zum zeitlichen Rahmen der 
Datenveröffentlichung erbeten.«(9)

Details bezüglich dieser Themen würden 
in der Regel schon eine erste Version eines 
Datenmanagementplans umfassen. Für die 
folgenden Fächer empfiehlt die DFG, wei-
tere fachspezifische Regeln zu beachten:(10) 

Biodiversitätsforschung, Bildungswissen-
schaft, Sozial-, Verhaltens- und Wirtschafts-
wissenschaften, Sprach- und Literaturwis-
senschaften, Psychologie.

BMBF
Das deutsche Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) hat bisher 
keine allgemeinen Richtlinien zum FDM 
im Web publiziert. Diesbezügliche Anfor-
derungen sind stattdessen in den Förder-

richtlinien zu finden und hängen vom För-
derprogramm ab.(11) Viele Förderrichtlinien, 
vor allem solche, die die gemeinsame For-
schung mit Unternehmen oder die bilatera-
le oder andere Forschungszusammenarbeit 
zwischen Staaten fördern sollen, enthalten 
überhaupt keine Vorgaben zum FDM. An-
dere schreiben die Einsendung einer Daten-
managementstrategie verbindlich vor und 
erwarten die öffentliche Verfügbarmachung 
der Forschungsdaten. In einigen dieser För-
derrichtlinien werden Antragsteller auf die 
FAIR-Richtlinien verwiesen, d. h. die glei-
chen Richtlinien, die in Horizon 2020 maß-
geblich sind.(1) Dies ist gleichbedeutend mit 
der Verfügbarmachung aller Forschungsda-
ten, die veröffentlicht werden dürfen. In 
diesem Fall sollten Antragsteller die Fragen 
im Anhang der FAIR-Richtlinien beantwor-
ten. In jedem Fall sollten sie die sie betref-
fende Förderrichtlinie sorgfältig lesen.

Das Kreisdiagramm zeigt die Anteile der 
BMBF-Förderrichtlinien mit Bestimmun-
gen zum FDM im Vergleich zur Gesamtzahl. 
14 % der Förderrichtlinien enthalten sogar 
verbindliche Bestimmungen zum FDM.(12) 

Richtlinien, die die Förderung reiner Bil-
dungsprojekte ohne Forschungsanteil oder 

die Förderung von Anträgen an die EU zum 
Inhalt haben, wurden nicht berücksichtigt. 
»Soll-Bestimmungen« sind überwiegend 
Anforderungen in Richtung öffentliche Ver-
fügbarmachung. »Entscheidungskriterium« 
war meist die Wirksamkeit der vorgeschla-
genen Datenmanagementstrategie. »Zwin-
gende Vorschriften« waren unter anderem 
die nach einem Datenmanagementplan, ei-
ner öffentlichen Verfügbarmachung der Da-
ten oder einfach die Pflicht zur Prüfung, 
welche der erforderlichen Daten schon ver-
fügbar sind und nicht noch einmal erhoben 
werden müssen. Jede Förderrichtlinie wur-
de nur einer Kategorie zugeordnet. 
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keine Vorgaben;
146; 73 %
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